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Überwachung und Bekämpfung 
der Nadelholzborkenkäfer; 
Buchdrucker, Kupferstecher 
und Lärchenborkenkäfer

Bekanntmachung
der Regierung von Unterfranken 

vom 09. Dezember 2008
(Az.: 11-7833.00-1/06)

Die Regierung von Unterfranken erlässt 
auf Antrag der Bayerischen Landesanstalt 
für Wald und Forstwirtschaft gemäß § 
5 Abs. 2 des Pflanzenschutzgesetzes 
(PflSchG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom �4. Mai �998 
(BGBl. I S. 97�) zuletzt geändert durch 
Artikel � des Gesetzes vom 5. März 
2008 (BGBl. I S. 284) und gemäß §§ 
2, 3, 4 und 6 der Landesverordnung zur 
Bekämpfung der schädlichen Insekten in 
den Wäldern (BayRS 7903-3-L), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom �6. Juni 
2005 (GVBl S. 220), folgende

Anordnung:

1. Gefährdungs- und Befallsgebiete
Die Nadelwälder (Rein- und 
Mischbestände) sowie die Grundstücke, 
auf denen innerhalb einer Entfernung 
von 500 m von diesen Wäldern 
unentrindetes Nadelholz lagert, werden 
im Regie-rungsbezirk Unterfranken 
zu Gefährdungs- und Befallsgebieten 
des Buchdruckers, Kupferstechers und 
Lärchenborkenkäfers erklärt (§ 3 Abs. � 
der Landesverordnung). 

2. Überwachung 
Die in Nr. � zu Gefährdungs- und 
Befallsgebieten erklärten Wälder und 
Grundstücke sowie dort lagernde 
Walderzeugnisse sind von den jeweiligen 
Eigentümern und Nutzungsberechtigen 
in der Zeit vom �. Oktober bis 3�. 
März mindestens einmal und in der 
Zeit vom �. April bis 30. September 

mindestens im Abstand von 4 Wochen 
auf Käferbefall zu kontrollieren (§ 6 
Abs. 2 der Landesverordnung).

3. Anzeige
Bei Borkenkäferbefall haben 
die jeweiligen Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten sofort die 
zu-ständige untere Forstbehörde 
zu verständigen (§ 6 Abs. 2 der 
Landesverordnung).

4. Bekämpfung
Buchdrucker, Kupferstecher und 
Lärchenborkenkäfer sind von 
den jeweiligen Eigentümern und 
Nutzungsberechtigten sachkundig 
(Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung 
vom 28. Juli �987, BGBl. I S. �752, 
zuletzt geändert durch Art. � der 
Verordnung vom 7. Mai 200�, BGBl. I 
S. 885), nach guter fachlicher Praxis (§ 
2a Abs.1 in Verbindung mit § 6 PflSchG) 
und sachgemäß nach dem Stand der 
Technik (Richtlinien des Bayerischen 
Staatsministeriums für Landwirtschaft 
und Forsten für die Überwachung und 
Bekämpfung der Nadelholzborkenkäfer 
in den nichtstaatlichen Waldungen in der 
jeweils gültigen Fassung) unverzüglich 
und wirksam zu bekämpfen oder durch 
einen Dritten bekämpfen zu lassen (§ 4 
Abs. � der Landesverordnung). 
Hinweis: In Schutzgebieten sind 
die besonderen Bestimmungen der 
jeweiligen Schutzgebietsverordnung zu 
beachten.

5. Erklärung
Die Eigentümer oder Nutzungs-
berechtigten von zu Gefährdungs- und 
Befallsgebieten erklärten Wäldern und 
Grundstücken sowie dort lagernder 
Walderzeugnisse haben spätestens 
innerhalb eines Monats nach In-Kraft-
Treten dieser Anordnung gegenüber 
der zuständigen unteren Forstbehörde 
schriftlich oder zur Niederschrift zu 
erklären, dass sie die vorgeschriebene 
Bekämpfung selbst durchführen oder 
durch einen Dritten durchführen 
lassen. Unterbleibt eine solche 
Erklärung, so kann die zuständige 
untere Forstbehörde die erforderlichen 
Bekämpfungsmaßnahmen auf Kosten 
des jeweiligen Eigentümers oder 
Nutzungsberechtigten durchführen oder 
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durch einen Dritten durchführen lassen 
(§ 4 Abs. 3 der Landesverordnung). In 
diesem Falle hat der Eigentümer und 
Nutzungsberechtigte die Bekämpfung 
zu gestatten und die erforderlichen 
Hilfsdienste zu leisten (§ 4 Abs. 3 und 4 
der Landesverordnung).

6. Sofortige Vollziehung
6.� Die sofortige Vollziehung der 
vorstehenden Nummern � – 5 der 
Anordnung wird angeordnet.

6.2 Begründung:
Die Anordnung des Sofortvollzugs 
nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der 
Verwaltungsgerichtsordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom �9. 
März �99� (BGBl. I S. 686), zuletzt 
geändert durch § 62 Abs. �� des Gesetzes 
vom �7. Juni 2008 (BGBl. I S. �0�0), ist 
im öffentlichen Interesse geboten.

Bei mangelhaft oder nicht durchgeführter 
Kontrolle sowie bei Unterlassung einer 
ordnungsgemäßen Bekämpfung besteht 
wegen der Massenvermehrung der 
Nadelholzborkenkäfer in den betroffenen 
Gebieten eine bestandsbedrohende 
Gefahr für Nadelwälder. Auch ist eine 
einheitliche Schädlingsbekämpfung aus 
den genannten Gründen erforderlich.

7. Vollstreckungsbehörde
Diejenigen Kreisverwaltungsbehörden, 
auf deren Gebiet die Zwangsmittel 
angewendet werden müssen, 
werden gemäß Art. 30 Abs. 2 des 
Bayer. Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes (BayRS 
20�0-2-I), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom �0. Juni 2008 (GVBl 
S. 3�2), ersucht, den erforderlichen 
Verwaltungszwang durchzuführen. Die 
Kreisverwaltungsbehörden sind insofern 
Vollstreckungsbehörden. 

8. In-Kraft-Treten und 
Geltungsdauer
Diese Anordnung tritt am 0�. Januar 
2009 in Kraft.

Sie gilt bis 3�. Dezember 20�3.

Hinweis:
Wer dieser Anordnung vorsätzlich oder 
fahrlässig zuwiderhandelt, kann gemäß 
§ 40 Abs. � Nrn. � a und 2 a und Abs. 
2 PflSchG in Verbindung mit § 7  der 

Landesverordnung mit einer Geldbuße 
bis zu 25.000 € belegt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Anordnung kann innerhalb 
eines Monats nach ihrer Bekanntgabe 
entweder Widerspruch eingelegt (siehe 
�.) oder unmittelbar Klage erhoben 
(siehe 2.) werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Regierung 
von Unterfranken, Peterplatz 9, 97070 
Würzburg einzulegen. Sollte über den 
Widerspruch ohne zureichenden Grund 
in angemessener Frist sachlich nicht 
entschieden werden, so kann Klage bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
Würzburg, Burkarderstrasse 26, 
97082 Würzburg schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben 
werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf 
von drei Monaten seit der Einlegung des 
Widerspruchs erhoben werden, außer 
wenn wegen besonderer Umstände des 
Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die 
Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Freistaat Bayern) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, 
die angefochtene Anordnung soll 
in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben 
wird:
Die Klage ist bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Würzburg, 
Burkarderstrasse 26, 97082 Würzburg 
schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts zu erheben. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten 
(Freistaat Bayern) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, 
die angefochtene Anordnung soll 
in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

Hinweise zur 
Rechtsbehelfsbelehrung:

• Durch das Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom  22. 
Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde   im 
Bereich des Landwirtschaftsrechtes 
ein fakultatives Widerspruchs-
verfahren eingeführt, das eine 
Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen 
Widerspruchseinlegung und 
unmittelbarer Klageerhebung.

• Die Einlegung des Widerspruchs 
oder die Erhebung der Klage durch 
E-Mail ist nicht zulässig.

• Kraft Bundesrechts ist in 
Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten seit �. Juli 2004 
grundsätzlich ein Gebührenvorschuss 
zu entrichten.

Würzburg, den 09. Dezember 2008
REGIERUNG VON 
UNTERFRANKEN
Dr. Paul Beinhofer
Regierungspräsident  
  

Ärztetafel

Stadt und Landkreis 
Schweinfurt - 10./11.01.09
Rettungsleitstelle:
Tel. �9 222 (ohne Ortsvorwahl)

Ärztl. Bereitschaftsdienst Bayern:
Tel. (0 �8 05) �9 �2 �2

Zahnärzte:
�0.00 bis �2.00 und �8.00 bis �9.00 
Uhr Anwesenheit in der Praxis. In der 
übrigen Zeit besteht Rufbereitschaft.
Kurzfristige Änderungen notfalldienst-
tuender Zahnärzte sind im Amtsblatt 
nicht berücksichtigt.)

Samstag/Sonntag, 10./11.01.09
Dr. Jürgen Ochs, 
Schönbornstr. 33, Werneck,
Tel. (0 97 22) 74 50

Apotheken - Schweinfurt Stadt:
Sonntags- und Nachtdienst der 
Apotheken in der Woche 
vom 10.01. - 16.01.09

am 10.01.
Rückert-Apotheke, Lange Zehntstr. 20
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am 11.01.
Hochfeld-Apotheke, Segnitzstr. �0
am 12.01.
Kreuz-Apotheke, Zehntstr. �
am 13.01.
Apotheke im Marktkauf, Carl-Benz-Str. 7
am 14.01.
Stein-Apotheke, Fr.-Stein-Str. 7-8
am 15.01.
Deutschhof-Apotheke, 
Am Deutschhof 42
am 16.01.
Apotheke an der Eselshöhe, 
W.-v.-d.-Vogelw.-Str. 3

Gerolzhofen:
Notdienst von 08.00 – 08.00 Uhr
(Kurzfristige Änderungen sind möglich. 
Bitte vergewissern Sie sich im Zweifels-
fall durch die Notdienstbeschilderung 
Ihrer nächstgelegenen Apotheke, einen 
Anruf bei der Rettungsleitstelle oder der 
aufgeführten Apotheke, der örtlichen 
Presse oder im Internet unter 
www.aponet.de
am �0.0�.09 Stadt-Apotheke
am �2.0�.09 Kronen-Apotheke
am �6.0�.09 St. Florian-Apotheke

Stadtlauringen:
am �5.0�.09 Rückert-Apotheke


